
Schritt 2: CO₂-bedingte 
Umweltauswirkung 
von Grundsto� en und 
Produkten sichtbar 
machen 

Schritt 3: Verbrauche-
rinnen und Verbraucher 
zu klimafreundlichen 
Entscheidungen be-
fähigen

Schritt 4: Ziele für die 
Verwendung von klima-
freundlichen Grund-
sto� en und Produkten 
festlegen 

Au� au von 
Leitmärkten

Schritt 1:  Marktfähige 
klimafreundliche 
Grundsto� e oder 
Produkte defi nieren

Grund-
lage für

Grund-
lage für

Grund-
lage für

• Nationale Beton-
normen überprüfen 

• Prozesse für die 
internationale 
Har monisierung 
von Standards für 
gehandelte Bau-
sto� e initiieren

• Ab 2027 verpfl ich-
tende Berichterstat-
tungsanforderungen 
zu Embodied-Carbon-
Emissionen von Neu-
bauten festlegen

• Nationale Bericht-
erstattungsanforde-
rungen auf anstehen-
de EU-Vorschriften 
abstimmen

• Labelsystem für ver-
schiedene Gebäude-
typen oder -klassen 
einführen (zum 
Beispiel im Kontext 
der Vorschriften für 
Embodied-Carbon- 
Emissionen)

• Auf internationaler 
Ebene ambitionierte 
und standardisierte 
Labels für Grund-
sto� e vorantreiben

• Durch die EPBD erforder-
liche Grenzwerte für 
Embodied-Carbon-Emis-
sionen von Gebäuden ehr-
geizig vor 2030 umsetzen

• Verpfl ichtende Anforde-
rungen an nachhaltige 
ö� entliche Bescha� ung 
einführen 

• Finanzielle Anreize für 
eine kreislau� ähigere 
Grundsto� nutzung prüfen 

• Auf EU- und internatio-
naler Ebene für   ehr geiz ige 
CO₂-Produkt anforder-
ungen bei gehandelten 
Grundsto� en eintreten

• Kontinuierliche fi nanzielle Unterstützung sowie Fortbildungs-
möglichkeiten für Fachkräfte anbieten und damit die  Um -
setzung der Anforderungen (zum Beispiel zu Embodied- 
Carbon-Emissionen) fördern

• Beratungsnetzwerke au� auen, die Privatpersonen helfen, 
sich mit neuen Instrumenten (zum Beispiel Labels) vertraut 
zu machen
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